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Editorial 
Wir begrüßen Sie herzlich zur zweiten 
deutschsprachigen Ausgabe des “IFRS-
Bulletin”, mit der wir Sie wieder über 
aktuelle und bedeutsame Entwicklungen 
der IFRS informieren wollen. 

Auf europäischer Ebene hat sich im zwei-
ten Quartal mit Ausnahme der Verab-
schiedung zweier Änderungen an IFRS 1 
wenig getan. Anders stellt sich das ak-
tuelle Arbeitsprogramm des IASB dar. Eine 
Vielzahl von Entwürfen wurde auf den 
Weg gebracht, deren Verabschiedung für 
2011 angekündigt ist. International 
wächst der Druck auf IASB und FASB durch 
eine Forderung der G-20-Staaten die 
Konvergenzbestrebungen bis Ende 2011 
abzuschließen.  

 

Auch Entwicklungen auf nationaler Ebene 
sind bemerkenswert: So hat der DRSC e.V. 
am 28. Juni den Standardisierungsvertrag 
mit dem BMJ zum Jahresende gekündigt. 
Die Zukunft des DRSC ist damit (mindes-
tens) ungewiss. 

Im Blickpunkt des aktuellen Bulletin ste-
hen dieses Mal die geänderten Klassifizie-
rungsregeln für langlaufende leases über 
Grund und Boden. 

Unsere Fachmitarbeiter der Zentralabtei-
lung Internationale Rechnungslegung der 
BDO Deutsche Warentreuhand AG stehen 
Ihnen gerne für weitere Auskünfte zur 
Verfügung und beraten Sie natürlich ger-
ne in allen weiteren Fragen zur interna-
tionalen Rechnungslegung mit Bedeutung 
für Ihr Unternehmen. 
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1. AKTUELLE ÜBERNAHMEN IN  
EU-RECHT 

1.1. Amendments to IFRS 1 Additional Exemp-
tions for First-time Adopters 

Die am 23. Juni in EU-Recht übernommenen Änderun-
gen (Verordnung (EU) Nr.550/2010) von IFRS 1 sehen 
weitere Ausnahmen vom Retrospektionsgrundsatz bei 
Umstellung der Rechnungslegung vor. Die aktuellen 
Erleichterungen betreffen die Erfassung von Vermö-
genswerten für die Exploration und Evaluierung fossi-
ler Rohstoffe (IFRS 1.31A, D8A und D21A) sowie die 
Beurteilung bestehender Leasingverträge nach IFRIC 4 
(IFRS 1.D9A und D1). Die Änderungen an IFRS 1 sind 
verpflichtend auf Geschäftsjahre anzuwenden, die 
nach dem 31. Dezember 2010 beginnen. Eine frühere 
Anwendung ist zulässig. 

1.2. Amendments to IFRS 1 Limited Exemption 
from Comparative IFRS 7 Disclosures for First-
Time Adopters 

IFRS-Erstanwender werden darüber hinaus von ergän-
zenden Angaben hinsichtlich Vergleichsinformationen 
zur Fair-Value-Bewertung und zu Liquiditätsrisiken bei 
Finanzinstrumenten befreit (Verordnung (EU) Nr. 
574/2010). Die Änderungen sind verpflichtend für 
Geschäftsjahre beginnend ab dem 01. Januar 2009 
anzuwenden, spätestens jedoch mit Beginn des ersten 
nach dem 30. Juni 2010 beginnenden Geschäftsjahres. 

1.3. Aktivitäten auf europäischer Ebene 

Das EFRAG hat eine Analyse hinsichtlich der Kompati-
bilität des IFRS for SMEs mit den EU-Bilanzrichtlinien 
(Compatibility IFRS for SMEs) beendet. Dabei wurden 
sieben Konfliktpunkte (etwa Bewertung von assoziier-
ten Unternehmen, und Renditeimmobilien) identifi-
ziert und in einem working paper an die Europäische 
Kommission berichtet. Im Juni wurde daneben ein 
Strategiepapier mit Zielen der proaktiven Aktivitäten 
der EFRAG (Focus on Improvement) veröffentlicht, 
wonach u.a. eine frühere Beeinflussung des IASB im 
Rahmen des Standardsetzungsprozesses angestrebt 
wird. 

2. AKTUELLE VERÖFFENTLICHUNGEN 
DES IASB 

2.1. Improvements to IFRS 2008-2010  
(AIP 2010) 

Am 6. Mai 2010 wurde der dritte Zyklus der Improve-

ments veröffentlicht. Der aktuelle Omnibusstandard 
ist geprägt durch eine Vielzahl von Klarstellungen 
hinsichtlich der erstmals in 2010 anzuwendenden 
überarbeiteten Vorgaben zu IAS 27 und IFRS 3 und den 
daraus folgenden consequential amendments. Insoweit 
besteht bereits für viele Änderungen in der laufenden 
Periode konkreter Anwendungsbedarf. Eine Anwen-
dung für EU-IFRS-Bilanzierer setzt allerdings ein en-

dorsement voraus, welches erst für das Q4/2010 ange-
kündigt ist.  

− IFRS 1: Änderungen der Rechnungslegungsmetho-
den im Übergangsjahr unterliegen nicht IAS 8, je-
doch sind Änderungen zwischen dem ersten IFRS-
Zwischenabschluss und dem ersten vollständigen 
IFRS-Abschluss im Anhang zu erklären (IFRS 1.27 
und 27A). Zudem wurde der Anwendungsbereich 
des IFRS 1.D8 (fair value als deemed costs) erwei-
tert. 

− IFRS 3: Nachfolgende Anpassungen sind prospektiv 
ab dem Erstanwendungszeitpunkt von IFRS 3 
(rev.2008) anzuwenden, spätestens jedoch auf Ge-
schäftsjahre, die am oder nach dem 1. Juli 2010 
beginnen: 

• Im Rahmen einer (nach geltendem Recht) voll-
zogenen business combination vereinbarte be-
dingte Gegenleistungen (contingent considera-
tion) fallen in den Anwendungsbereich von IAS 
39 (Streichung des bisherigen scope out in 
IAS 39.2f). Im AIP 2010 werden IAS 32.97B, IAS 
39.103D und IFRS 7.44B ergänzt. Bedingte Ge-
genleistungen die sich noch auf business combi-
nations vor erstmaliger Anwendung des gelten-
den Rechts beziehen, unterliegen für den Er-
werber „weiterhin“ einem scope out und sind 
nach IFRS 3.32-35 (rev.2004) zu behandeln. 

• Das Wahlrecht zur Bewertung von non-
controlling interests (NCI) zum fair value wird 
durch eine klarstellende Definition von NCI ein-
geschränkt (IFRS 3.19, IFRS 3.IN8). 

• Zur Vermeidung einer unterschiedlichen Be-
handlung werden die Vorgaben für die Bilanzie-
rung von anteilsbasierten Vergütungen im Rah-
men einer business combination vereinheitlich 
(Ausweitung der Vorgaben in des IFRS 3.B57-
B62). 

− IFRS 7: Der Wesentlichkeitsvorbehalt in IFRS 7.34 
bzgl. diverser Risikoangaben zu Finanzinstrumen-
ten wird gestrichen. Die allg. Wesentlichkeits-
grundsätze des IAS 1 gelten aber weiterhin für alle 
Angaben nach IFRS 7. Zusätzlich werden die Anfor-
derungen an quantitative Angaben geändert (IFRS 
7.36); die geforderten Angaben nach 
IFRS 7.36d/37c  entfallen ersatzlos. 

− IAS 1: IAS 1.106d verpflichtet auf eine Überlei-
tungsrechnung aller Bestandteile des other comp-
rehensive income (OCI; erfolgsneutraler Bestand-
teil der Gesamtergebnisrechnung) vom Anfangs- 
zum Endbestand in der Eigenkapitalveränderungs-
rechnung. Diese darf nach dem Improvement 
wahlweise im Anhang erfolgen. 

− IAS 27: Für einige consequential amendments aus 
der Umsetzung der Phase II des business combina-
tion projects waren (wohl aufgrund eines redaktio-
nellen Versehens) bislang keine oder widersprüch-
liche Übergangsvorschriften vorgesehen. Nach dem 
AIP 2010 werden folgende angepasste Regelungen 
prospektiv anzuwenden sein:  



 3 

• (teilweiser) Abgang eines ausländischen Ge-
schäftsbetriebs (IAS 21.48A-D, 49), 

• Wegfall des maßgeblichen Einflusses (IAS 28.18-
19A) und  

• Wegfall der Kriterien der gemeinschaftlichen 
Führung (IAS 31.45-45B).  

− IAS 34: Wesentliche Ereignisse und Transaktionen 
seit dem Ende der letzten Berichtsperiode sind 
zwingend zu berichten (z.B. Änderungen des Um-
felds durch die Finanzmarktkrise). 

− IFRIC 13: Bei indirekter Ermittlung von Prämien-
ansprüchen (kein eigenständiger fair value vorhan-
den) kann auf den fair value der Prämie, für die 
die Prämiengutschrift eingelöst wurde, abgestellt 
werden (IFRIC 13.AG2). Dieser Wert ist zu korrigie-
ren um a) die erwartete Nicht-Inanspruchnahme 
und b) den Prämienwert, der Kunden ohne vorher-
gehenden Kauf angeboten wird. 

Auch ohne endorsement halten wir eine vorzeitige 
Anwendung der „klarstellenden“ Vorgaben des AIP 
2010 für geboten. Betroffen sind insbesondere die 
Anpassungen in Folge der Übernahme von IFRS 3/IAS 
27 (teilweise bereits durch das IFRIC angesprochen, 
vgl. Update Januar 2010). 

Literaturhinweise: 
Freiberg, PiR 2010, S. 206ff. 
Oversberg, PiR 2010, S.121ff. 
Fink/Müller, PiR 2009, S. 319ff. 

2.2. ED/2010/3 - Defined Benefit Plans -  
Proposed amendments to IAS 19 

Der ED/2010/3 wurde am 29.04.2010 veröffentlicht 
und behandelt Ansatz- und Ausweisfragen sowie Anga-
bepflichten im Zusammenhang mit leistungsorientier-
ten post-employment Plänen (defined benefit plans). 
Zusätzlich soll IFRIC 14 in IAS 19 integriert werden. 
Folgende Änderungen sind neben weiteren Offenle-
gungspflichten angedacht: 

− Ansatz: Vollständige Erfassung aller Veränderungen 
des Planvermögens und der Verpflichtung aus Leis-
tungen nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses in 
der Periode ihrer Entstehung - somit Abschaffung 
der aufgeschobenen Erfassung (deferred recogniti-
on) und der „Korridormethode“.  

− Darstellung: Aufteilung der Veränderungen der 
Nettoverpflichtung bzw. des –vermögenswerts in  

• Dienstzeitaufwand (incl. der Gewinne und Ver-
luste aus Plankürzungen), 

• Zinsaufwand und  
• einen remeasurement-Bestandteil. 

Kommentierungen zum ED können bis zum 06. Sep-
tember 2010 eingereicht werden. 

Literaturhinweis:  
Rhiel, PiR 2010, S. 134ff. 

2.3. ED/2010/4 - Fair Value Option for Finan-
cial Liabilities 

Am 11.05.2010 wurde ED/2010/4 veröffentlicht, der 
Neuerungen bei der Anwendung der fair-value-Option 
für finanzielle Verbindlichkeiten vorsieht. Für isoliert 
bei Anwendung der fair-value-Option zu berücksichti-
gende Änderungen sind bei deren Umsetzung folgende 
Punkte zu beachten: 

− Fair value-Änderungen von Anfang bis zum Ende 
der Periode sind zunächst vollständig erfolgswirk-
sam in der GuV zu erfassen;  

− der auf die Änderung des eigenen Kreditrisikos 
entfallende Anteil am fair value ist allerdings zu-
nächst vollständig zu stornieren und ins OCI umzu-
buchen.  

− Eine spätere Umgliederung aus dem OCI in die GuV 
(recycling) ist nicht zulässig.  

Zur Ermittlung des auf das eigene Kreditrisiko entfal-
lenden Anteils der fair value-Änderung sind die Vorga-
ben in IFRS 7 (Par. B4) heranzuziehen.  

Der ED sieht eine retrospektive Anwendung der Rege-
lungen, mit der üblichen Option zur zulässigen vorzei-
tigen Anwendung vor. Kommentierungen zum ED kön-
nen noch bis zum 16. Juli 2010 eingereicht werden. 

Literaturhinweis: 
Grünberger, PiR 2006, S. 161ff. 

2.4. ED/2010/5 - Presentation of Items of Oth-
er Comprehensive Income 

Am 27.05.2010 wurde der ED/2010/5 veröffentlicht. 
Nach einem bislang bestehenden Wahlrecht kann das 
Ergebnis der Geschäftstätigkeit in einem (one-
statement-approach) oder zwei Rechenwerken (two-
statement-approach) gezeigt werden. Das Wahlrecht 
soll zugunsten des one-statement-approach aufgeho-
ben werden. Die Posten des OCI sollen danach grup-
piert/aggregiert werden, ob sie letztlich in den er-
folgswirksamen Abschnitt (GuV) der Gesamtergebnis-
rechnung umgegliedert (recycled) werden. 

Kommentierungen zum ED können bis zum 30. Sep-
tember 2010 abgegeben werden.  

Literaturhinweis: 

Fischer, PiR 2010, S. 205ff. 
Freiberg, PiR 2009, S. 176ff. 

2.5. ED/2010/6 - Revenue from Contracts with 
Customers 

Als Ausfluss des gemeinsamen Projekts des FASB und 
IASB wurde vom IASB am 24. Juni 2010 der ED/2010/6 
mit Vorschlägen zur Bilanzierung von Umsatzerlösen 
aus Verträgen mit Kunden veröffentlicht. Langfristiges 
Ziel seitens des IASB ist die Ersetzung von IAS 18 und 
IAS 11 durch einen einheitlichen Standard. Als (Grund-
)Prinzip soll künftig folgendes gelten: Umsatzerlöse 
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aus Verträgen mit Kunden werden dann erfasst, wenn 
Waren an Kunden übertragen oder Dienstleistungen an 
diese erbracht werden. Die Höhe der Umsatzerlöse 
bemisst sich nach der Gegenleistung, die das Unter-
nehmen vom Kunden erhält oder zu erhalten erwartet.  

Die Anwendung des Prinzips auf einzelne Transaktio-
nen erfolgt in fünf Schritten:  

1. Identifizierung des Vertrags. 

2. Identifizierung der einzelnen Leistungsverpflich-
tungen. 

3. Bestimmung des Transaktionspreises mit dem 
wahrscheinlichkeitsgewichteten Erwartungswert, 
der neben dem Kreditrisiko des Kunden und des 
Zeitwerts des Geldes auch die wahrscheinlich-
keitsgewichtete Schätzung des Unternehmens hin-
sichtlich variabler Gegenleistungen berücksichtigt. 

4. Verteilung des Transaktionspreises auf die einzel-
nen Leistungsverpflichtungen auf Basis der relati-
ven Einzelverkaufspreise. 

5. Ertragserfassung bei Erfüllung der Leistungsver-
pflichtung 

Der ED sieht eine retrospektive Anwendung der neuen 
Regelungen vor. Die Kommentierungsfrist endet am 
22. Oktober 2010. 

2.6. ED/2010/7 - Measurement Uncertainty 
Analysis Disclosure for Fair Value Measure-
ments 

Wegen uneinheitlicher Regelungen hinsichtlich der fair 
value-Bestimmung, wurde am 29. Juni 2010 ED/2010/7 
als Re-Exposuredraft (Ergänzung des ED/2009/5 - Fair 
Value Measurement) veröffentlicht. Anstelle der bisher 
geforderten Sensitivitätsanalyse bei mark-to-model, 
ist nunmehr eine offenzulegende Analyse von Bewer-
tungsunsicherheiten vorgesehen. Diese gilt für alle 
Vermögenswerte und Schulden der fair-value-
Hierarchie Level 3. 

Die Kommentierungsfrist zum ED endet am 7. Septem-
ber 2010. 

2.7. DP/2010/1 - Extractive Activities 

Das Diskussionspapier DP/2010/1 wurde bereits im 
April veröffentlicht und ist Grundlage zur Überarbei-
tung des bisherigen (Übergangsstandards) IFRS 6. Der 
weitere Projektverlauf ist noch offen. Fraglich ist 
insbesondere, ob Sonderregeln für Unternehmen im 
Bereich „extractive activities“ notwendig sind. Die 
vorgesehenen Anhangangaben sind bislang nicht hin-
reichend spezifiziert und äußerst umfangreich. 

Die Kommentierungsfrist zum DP endet am 30. Juli 
2010. 

Literaturhinweis: 
Fischer, PiR 2010, S. 140ff. 

3. IM BLICKPUNKT 

3.1. Überblick 

Im Rahmen der Klassifizierung eines Leasingverhältnis-
ses als finance oder operating lease galt für leases 
über Grund und Boden eine Besonderheit. Da Grund-
stücke eine unbestimmte Nutzungsdauer aufweisen, 
waren für die Klassifizierung das Nutzungsdauerkrite-
rium (IAS 17.10c) und der Barwerttest (IAS 17.10d) 
sowie die Indikatoren in IAS 17.11 nicht einschlägig. 
Mit Verabschiedung des Annual Improvements Project 
2009 wird an der Differenzierung nicht mehr festgehal-
ten. Für leases über Grund und Boden gelten die glei-
chen Vorgaben wie für alle Vermögenswerte im scope 
von IAS 17. Die Regelungen des AIP 2009 beinhalten 
Übergangsvorschriften, die eine retrospektive (Neu-
)Klassifizierung von Leasingvereinbarungen - unter 
Heranziehung der Informationen at inception of the 
lease (IAS 17.68A) - über Grundstücke vorsehen. 

3.2. Bisherige Regelungen 

Für die Klassifizierung von leases über Grund und Bo-
den als finance lease waren nach bislang geltendem 
Recht vorrangig das Eigentumsübergangs- und das 
Kaufoptionskriterium heranzuziehen. Ohne Übergang 
des rechtlichen Eigentums am Ende der Grundmietzeit 
auf den Leasingnehmer (LN) verblieben nach bisheri-
ger Auffassung des IASB und IFRIC Chancen und Risiken 
wegen der unbestimmbaren Nutzungsdauer beim Lea-
singgeber (LG). Das bei einem sehr langfristigen Lea-
singverhältnis zwischen einem Nutzungsrecht und dem 
rechtlichen Eigentum faktisch kein Unterschied be-
steht, wurde nach bislang geltendem Recht ignoriert. 

Beispiel: 

LN erhält von LG für 999 Jahre ein Nutzungsrecht an 
einem unbebauten Grundstück. Der Zeitwert des 
Grundstücks beträgt bei Leasingbeginn 10 Mio. EUR. 
Die Konditionen des lease sehen am Ende der Mietzeit 
weder einen Eigentumsübergang noch eine günstige 
Kaufoption vor. LN zahlt jährlich eine marktübliche 
Miete. Der Restwert des Grundstücks ist unter Berück-
sichtigung einer Geldentwertungsrate von 2% p. a. und 
eines (zunächst) risikolosen Zinssatzes von 5% bedeu-
tungslos (bereits nach 557 Jahren Laufzeit ist der 
barwertige Restwert < 1 EUR).  

Die Chancen und Risiken aus dem Eigentum (incidental 
to ownership) an dem Grund und Boden werden auf-
grund der Länge des Vertragsverhältnisses auf den LN 
übertragen. Eine Klassifizierung als finance lease 
scheitert nach bisheriger Auffassung mangels Übertra-
gung des rechtlichen Eigentums dennoch.  

Beurteilung nach altem Recht: 

Der lease ist als operating zu klassifizieren; LN bilan-
ziert das Grundstück nicht, sondern erfasst die Miet-
zahlungen im laufenden Periodenaufwand. 
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3.3. Einheitliche Vorgaben zur Klassifizierung 
durch AIP 2009 

Im Rahmen des AIP 2009 wurden die bestehenden 
(speziellen) Klassifizierungsregeln für leases über 
Grund und Boden in IAS 17.14 und IAS 17.15 gestri-
chen. Es verbleibt lediglich ein Hinweis auf eine not-
wendige Trennung eines lease über Grund und Boden 
sowie Gebäude (IAS 17.15A). Für die Klassifizierung 
von leases über Grund und Boden gelten nunmehr alle 
Klassifizierungskriterien und -indikatoren (IAS 
17.10/11). Entgegen der bislang seitens des Board 
vertretenen Auffassung soll bei einem langfristigen 
lease wirtschaftlich kein Unterschied zu einem (rech-
tlichen) Erwerb bestehen. 

Beurteilung nach neuem Recht: 

Der lease ist (retrospektiv) als finance zu klassifizie-
ren; LN erfasst das Grundstück und korrespondierend 
eine Verbindlichkeit. 

3.4. Verbliebene Zweifelsfragen 

Wann ein lang laufender lease wirtschaftlich einem 
Erwerb gleichgestellt werden kann, wird nicht ab-
schließend geklärt. In den Basis for Conclusions wird 
als Hinweis für das Vorliegen eines finance lease ledig-
lich eine Laufzeit von mehreren Jahrzehnten (several 
decades) vorgegeben (IAS 17.BC8C). Rechtfertigung für 
das Abstellen auf die Dauer der unkündbaren Grund-
mietzeit sind Überlegungen zum Restwert. Bei sehr 
langen Laufzeiten ist - wegen des Zeitwerts des Geldes 
(time value of money) - der barwertige Anteil des 
Restwerts am Gesamtwert des Grund und Bodens 
i.d.R. unbedeutend. Anhaltspunkt für several decades 
sind u.E. Laufzeiten > 50 Jahre. In jedem Fall bleibt 
allerdings eine Prüfung der Kriterien von IAS 17.10 
verpflichtend. Somit können Leasingverhältnisse über 
Grund und Boden die kürzer als 50 Jahre laufen durch-
aus auch als finance lease zu klassifizieren sein bzw. 
längerfristige Vertragsverhältnisse ein operating lease 
begründen. 

3.5. Bedeutung über die Klassifizierung hinaus 

Nach erfolgter Klassifizierung ergeben sich Besonder-
heiten im Rahmen der Folgebewertung. Für die Zu-
gangsbewertung gelten die allgemeinen Vorgaben des 
IAS 17. Der Zugangswert der Aktivseite, als niedrigerer 
Betrag aus dem Barwert der Mindestleasingzahlungen 
und dem fair value des Grund und Bodens - determi-
niert die Höhe der Verbindlichkeit. 

− Erfolgt am Ende der Grundmietzeit der Übergang 
des rechtlichen Eigentums auf den LN, ist der im 
Zugangszeitpunkt (at commencement) erfasste 
Wert des Grund und Bodens nur außerplanmäßig 
(bei Vorliegen eines objektiven Hinweises auf eine 
Wertminderung) zu mindern. 

− Verbleibt das rechtliche Eigentum an dem Grund 
und Boden am Ende der unkündbaren Grundmiet-

zeit hingegen beim LG, ist der vom Leasingnehmer 
angesetzte Wert planmäßig über die Grundmietzeit 
zu mindern. 

Das Ergebnis überrascht. Ein vom LN bilanziertes 
Grundstück, welches wegen unbestimmbarer Nut-
zungsdauer keiner planmäßigen Folgebewertung zu-
gänglich ist, ist bei fehlender hinreichender Sicherheit 
des Übergangs des rechtlichen Eigentums planmäßig 
abzuschreiben. 

Folgebewertung: 

LN erfasst das Grundstück mit dem Zeitwert von 10 
Mio. EUR und eine Verbindlichkeit in korrespondieren-
der Höhe. Das Grundstück ist planmäßig über 999 
Jahre abzuschreiben (jährliche Afa von 10 TEUR), die 
Verbindlichkeit nach der Effektivzinsmethode fort-
zuentwickeln. 

3.6. Praktische Relevanz 

Die praktische Relevanz der geänderten Vorgaben ist 
in besonderem Maße durch nationale/regionale Beson-
derheiten geprägt. Werden Nutzungsrechte an Grund 
und Boden i.d.R. gegen Leistung einer Einmalzahlung 
zu Beginn (upfront payment) des lease beglichen (et-
wa in der Volksrepublik China und im osteuropäischen 
Raum), bedingt die Änderung von IAS 17 lediglich eine 
Umbuchung. Bislang als Angrenzungsposten oder im-
materielle Anlagen erfasste Vorauszahlungen, sind in 
die Sachanlagen umzugruppieren.  

Anderes gilt nach einer vertretenen Auffassung wohl 
für langlaufende Leasingverhältnisse in Hong Kong. So 
liegt eine Interpretation vor (Hong Kong Institute of 
CPA, Nov 2009) nach der Leasingverhältnisse von 
Grundstücken, die vor dem 30. Juni 2047 (Zeitpunkt 
der Bindung von Hong Kong an China) enden, weiterhin 
als operating lease zu klassifizieren sind. Gerechtfer-
tigt wird die Auffassung mit den rechtlichen Rahmen-
bedingungen: Leasingverhältnisse, die vor der Bindung 
an die Volksrepublik auslaufen, können regelmäßig 
nicht über 2047 hinaus verlängert werden. Der Lea-
singzeitraum beträgt daher weniger als 50 Jahre und 
entspricht nicht several decades. U.E. befreit die 
Interpretation allerdings nicht von einer Prüfung der 
Kriterien/Indikatoren. 

Literaturhinweis: 
Lüdenbach/Freiberg, IFRSKom 2010, § 15 Rz. 72ff. 
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